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Stichwort 
Menschenhandel — Trafficking in Persons 

Menschenhandel ist ein leider altbekanntes Phänomen, das in den letzten Jahren erschrek-
kend an Bedeutung gewonnen hat und (wieder) in das Bewußtsein von Öffentiichkeit und 
Politik eingedrungen ist. Dieses neue Bewußtsein ist zu begrüßen, ist es doch notwendig, um 
Erfolge bei der Bekämpfung des Menschenhandels zu erreichen. Als historischer Vorläufer 
zeigt die Anti-Sklavereibewegung des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts, wie eine brei
te zivilgeseUschaftliche Initiative zur Änderung nationaler Gesetze und zum Abschluß völ
kerrechtlicher Verträge führen kann. Sie hat in der Folge auch dazu beigetragen, das Phäno
men der Sklaverei selbst, zumindest in der Form des über die Grenzen hinweg betriebenen 
Handels, zum ErHegen zu bringen. 

Heute versteht man unter Menschenhandel, daß Personen gegen ihren Willen (oder zumin
dest unter Vorspiegelung falscher Tatsachen) aus ihrem Herkunftsstaat in einen Zielstaat 
verbracht und dort, sei es durch Prostitution oder Arbeit, sei es als Organspender oder auf 
andere Weise ausgebeutet werden. 

Instrumente zum Verbot der Sklaverei (Auswahl) 

• Historisch 

o Declaration Relative to the Universal Abolition of the Slave Trade vom 8. Fe
bruar 1815 (63 CTS 473) 

o Berliner Kongo-Akte vom 26. Februar 1885 (165 CTS 483) 

o Brüsseler Anti-Sklavereiakte vom 2. Juli 1890 (173 CTS 293) 

o Genfer Übereinkommen betreffend die Sklaverei vom 25. September 1926 
(LNTS 60,253; UNTS 212,17) 

• Konvention zur Unterdrückung des Menschenhandels und der Ausbeutung der Pro
stitution anderer vom 21. März 1950 (UNTS 96,1342) 

• Ergänzende Konvention über die Abschaffung der Sklaverei vom 7. September 1956 
(UNTS 266,3) 

• Art. 8 IPbpR vom 16. Dezember 1966 (UNTS 999,171) 

• - Art. 4 EMRK vom 5. November 1950 (ETS 5) 

• Art. 6 A M R K vom 22. November 1969 (UNTS 1144,123) 

• Art. 5 Banjul-Charta vom 27. Juni 1981: Verbot jeder Form der Ausbeutung (OAU-
Dok. CAB/LEG/67/3 Rev. 5) 

Neue Instrumente gegen Trafficking sind auf der Ebene der Vereinten Nationen die Konven
tion über transnationale organisierte KriminaHtät (Palermo, 2000) und das dazugehörige 
Protokoll zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels insbesondere 
des Frauen- und Kinderhandels 2. November 2000 (Trafficking in persons protocol - TIPP / 
UN-Dok. A/53/383, Annex 2). Dieses Protokoll ist zur Zeit von 27 Staaten ratifiziert, es be
darf 40 Ratifikationen, um in Kraft zu treten. Das Protokoll verfolgt den nachstehend be
schriebenen Ansatz: 
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Obwohl unterstrichen wird, daß es sich bei Menschenhandel um ein Phänomen der organi
sierten KriminaMtät handelt, ist es ein wichtiger Zweck des Protokolls, die betroffenen Opfer 
zu schützen und ihnen beizustehen, wobei ihre Menschenrechte vollumfängHch respektiert 
werden sollen (Art. 2 lit. b TIPP). Diese Zielsetzung wird in den Art. 6-8 TIPP näher ausge
staltet: Vorgesehen ist beispielsweise, daß die Opfer in den Strafverfahren gegen die Men-
schenhändler zu Wort kommen und daß der Aufenthaltsstaat für ihre körperliche und gei
stige Wiederherstellung zu sorgen hat. Außerdem soll ein zumindest zeitweiliger Aufenthalt 
im jeweiligen Staat erlaubt sein, gleichzeitig sollen die Heimatstaaten der betroffenen Perso
nen ihre Rückkehr zusichern. 

Als weitere rechtlich verbindliche Instrumente sind die Kinderrechtskonvention von 1989 
und das Fakultativprotokoll zur Kinderrechtskonvention über den Handel mit Kindern, 
Kinderprostitution und Kinderpornographie aus dem Jahr 2000 zu nennen. 

Ergänzend hinzu treten die "Recommended Principles and Guidelines on Human Rights 
and Human Trafficking" des Hochkommissars für Menschenrechte vom 20. Mai 2002, 
(E/2002/68/Add.l) sowie die "Brüssels Declaration on Preventing and Combating Traffik-
king in Human Beings", die während einer Konferenz vom 18. bis zum 20. September 2002 
verabschiedet wurde. Die beiden letztgenannten Dokumente sind nicht rechtsverbincUich; 
ihnen eignet ebenfalls die Herangehensweise, die betroffenen Opfer des Menschenhandels in 
den Mittelpunkt zu stellen. 

Die EG/EU nimmt sich des Problems in jüngerer Zeit ebenfalls massiv an. Der Fokus ist al
lerdings ein ganz anderer. Bereits in Artikel 63 Abs. 3 des EG-Vertrages wird im Bereich der 
Einwanderungspolitik über Maßnahmen gesprochen, die Eingangskontrolle und Wohnsitz
nahme beinhalten, sich aber auch mit illegaler Einwanderung und illegalem Aufenthalt be
schäftigen. In rascher Folge wurden auf den Gipfeln in Tampere (1999), Laeken (2001) und 
Sevilla (2002) Schlußfolgerungen aufgenommen, die alle samt deutlich machen, daß die Ge
meinschaft/Union sich mit dem Problem der illegalen Einwanderung und der Bestrafung 
der Organisatoren des Menschenhandels auseinandersetzen wil l . Im Gegensatz zur Schleu-
serkrirninaHtät wird Menschenhandel nicht als Verbrechen gegen den Staat angesehen, son
dern als Verbrechen gegen Personen zum Zwecke ihrer Ausbeutung begriffen. Dies ermög
licht ein Verbesserung des Status der Opfer, vor allem Frauen und Kinder. 

Vom 11. Februar 2002 datiert ein Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über die Erteilung 
kurzfristiger Aufenthaltstitel Opfer der Beihilfe zur illegalen Einwanderung und des Men
schenhandels, die mit den zuständigen Behörden kooperieren (KOM (2002) 71 endgültig). 
Aus dem Sommer 2002 datieren ferner der "Proposal for a Comprehensive Plan to Combat 
Illegal Immigration and Trafficking of Human Beings in the European Union" (ABl. C 
142/23 vom 14. Juni 2002) und die "Council Framework Decision of 19 July 2002 on Combat 
of Trafficking in Human Beings" (Abi. L 203/1 vom 1. August 2002). 

Der letztgenannte Rahmenbeschluß, der bis zum 1. August 2004 von den Mitgliedstaaten 
umzusetzen ist, wurde in einer gemeinsamen Stellungnahme der UN-Hochkommissare für 
Menschenrechte und Flüchtlinge (UNHCHR und UNHCR) eher kritisch beurteilt. Die Hoch
kommissare vermissen vor allem opferschützende Maßnahmen in dem im TIPP etablierten 
Umfang. So entstehe der Eindruck, dies sei entbehrlich und für die Bekämpfung des Men
schenhandels nur von untergeordneter Bedeutung. Konkret benennt das Papier Maßnahmen 
zum Schutz von und Beistand für die Opfer von Menschenhandel, Zeugenschutzregelungen 
und ein zurnindest vorläufiges Bleiberecht. Beide Kommissare unterstreichen, daß die Gen
fer Flüchtlingskonvention zu beachten sei. 

A m 6. November 2003 fand ein Treffen des Rates zu Justiz- und Innenangelegenheiten statt, 
auf dem die Minister erklärten, sich über einen Richtlinienentwurf verständigen zu wollen, 
der den Opfern von Menschenhandel einen vorübergehenden Aufenthaltstitel gewähren 
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soll, sofern diese mit den Behörden bei der Verfolgung der Täter zusammenarbeiten. Damit 
wäre ein Teil der Kritik der beiden UN-Kornmissare aufgefangen. 

Eine von der Europäischen Kommission im Dezember 2002 ausgerichtete Konferenz widme
te sich dem Thema „Frauenhandel im Rampenlicht" und führte unter anderem zu einem 
Zusammenschluß von Frauenorganisationen. Dessen Ziel ist es, Unterstützung für etwa eine 
halbe Mill ion Frauen und Kinder bereitzustellen, die jährHch dem Menschenhandel in Euro
pa zum Opfer fallen. Damit wurde - allerdings in einer „weichen" Ausgestaltung - zum 
Ausdruck gebracht, daß die betroffenen Personen Opfer schwerer Verbrechen sind und nicht 
ihrerseits von den Mitgliedstaaten stigmatisiert und verfolgt werden sollten. Vielmehr sei es 
Aufgabe von Polizei und Einwanderungsbehörden, Rechtsberatung und Hilfestellung zu 
leisten, erklärte die Kommissarin für Beschäftigung und Soziales, Anna Diamantopoulou, in 
einer Pressemitteilung vom 13. Dezember 2002. 

Auch die OSZE widmet dem Problem in jüngerer Zeit verstärkt Aufmerksamkeit, nimmt 
dabei allerdings eine mehr wirtschaftliche Perspektive in den Blick. So hat beispielsweise der 
Ministerrat von Porto im Dezember 2002 zwar das mit dem Menschenhandel verbundene 
menschliche Leit anerkannt, gleichzeitig aber auf die destabilisierenden Auswirkungen des 
Menschenhandels auf die Wirtschaftsordnung der Mitgliedstaaten hingewiesen und hat 
empfohlen, daß das Büro des Koordinators der Wirtschafts- und Umweltaktivitäten der OS
ZE eine stärkere Rolle bei der Behandlung sämtlicher wirtschafüicher Aspekte des Men
schenhandels spielen soll. Das 11. OSZE Wirtschaftsforum vom 20.-23. Mai 2003 in Prag hatte 
es sich zur Aufgabe gestellt, Maßnahmen vorzuschlagen, um den Staaten eine effizientere 
Bekämpfung des Menschhandels zu ermöglichen. Dabei wurde der Fokus auf die Über
schneidung zwischen den verschiedenen Formen des Menschenhandels gelegt, um aus einer 
wirtschaftlichen Perspektive die Rollen und VerantwortHchkeit der Wirtschaftswelt, der Re
gierungen und der OSZE selbst neu zu bewerten. 

So unterschiedhch die angesprochenen Instrumente und die zahlreichen anderen Instrumen
te zu bewerten sein mögen, ist die DringHchkeit internationaler Zusammenarbeit zur Be
kämpfung des Menschenhandels in allen seinen Erscheinungsformen angesichts der er
schreckend hohen Zahlen von Personen, die jährUch allein in die Mitgliedstaaten der Euro
päischen Union gehandelt und dabei ihrer Menschenwürde beraubt werden, nicht zu 
bestreiten. 

Norman Weiß 
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